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Amtsblatt
für die Gemeinde Heiligengrabe

»Zwischen Jäglitz und Glinze«
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AMTLICHER	TEIL

01		Bekanntmachung	der	Wahlbehörde	über	das	Recht	auf	Einsicht	in	das	Wählerverzeichnis	
und	die	Erteilung	von	Wahlscheinen	
für	die	Wahlen	zum	17.	Deutschen	Bundestag	und	zum	5.	Landtag	Brandenburg	am		27.	
September	2009

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestags- und Landtags-
wahl für die Gemeinde Heiligengrabe wird in der Zeit 
vom 7. September bis 11. September �00 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten 

Montag 8.00 Uhr – 1�.00 Uhr  
 und 13.00 Uhr – 15.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr – 1�.00 Uhr  
 und 13.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch und Donnerstag   8.00 Uhr – 1�.00 Uhr  
 und 13.00 Uhr – 16.00 Uhr
Freitag 8.00  Uhr – 1�.00 Uhr

 
 in der Gemeindeverwaltung (Einwohnermeldeamt), 16909 

Heiligengrabe OT Heiligengrabe, Am Birkenwäldchen 1a 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperr-
vermerk gemäß § 3�b Absatz 1 des Brandenburgischen 
Meldegesetzes eingetragen ist.

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren 
geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät 
möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat.

�. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 7. September bis 11. 
September �009, spätestens am 11. September �009  bis 
1�.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung Einspruch einle-
gen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden. Hiervon abweichend 
sind Einsprüche, die die Unvollständigkeit oder Unrichtig-
keit der Eintragungen für die Landtagswahl bemängeln, 
bis zum 1�. September �009 möglich.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten für die Bundestags- und Landtagswahl 
bis spätestens 30. August �009 eine Wahlbenachrich-
tigung zugestellt. Wer keine Wahlbenachrichtigung 
erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann.

4. Wer einen Wahlschein für die Bundestagswahl hat, kann 
an dieser Wahl im Wahlkreis 57 (Prignitz-Ostprignitz-Rup-
pin-Havelland I), wer einen Wahlschein für die Landtags-
wahl hat, kann an dieser Wahl im Wahlkreis � (Prignitz)  
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahllokal des 
jeweiligen Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men.

5. Erteilung von Wahlscheinen

5.1. Einen Wahlschein für die Bundestagswahl erhält auf 
Antrag 

5.1.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,

5.1.�. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 
Wahlberechtigter 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung  
(bis zum 6. September �009) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis  nach § �� Abs. 
1 der Bundeswahlordnung (bis zum 11. September 
�009) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist 
nach § �� Abs. 1 der Bundeswahlordnung ent-
standen ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Wahlbehörde gelangt ist.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein für die Bundestagswahl 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum �6. Sep-
tember �009, 1� Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.

    
5.�. Einen Wahlschein für die Landtagswahl erhält auf 

Antrag 
5.�.1. ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
5.�.�. ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener	

Wahlberechtigter 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 14 Abs. 1 Satz 1 der Branden-
burgischen Landeswahlverordnung (bis zum 1�. 
September �009) oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis  nach § 18 Satz � des Bran-
denburgischen Landeswahlgesetzes (bis zum 1�. 
September �009) versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach § 14 Abs. 1 
Satz 1 der Brandenburgischen Landeswahlver-
ordnung oder der Einspruchsfrist nach § 18 Satz 
� des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes 
entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis 
der Wahlbehörde gelangt ist.

 Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm 
der beantragte Wahlschein für die Landtagswahl 
nicht zugegangen ist, kann ihm bis 15 Uhr am Wahl-
tag (�7. September �009) ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.
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5.3. Wahlscheine für die Bundestags- und Landtagswahl 
können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten bis zum �5. September �009, 18 
Uhr, bei der Wahlbehörde mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 

 Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahllokales nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis 15 Uhr am Wahltag (�7. September 
�009) gestellt werden.

 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.1.�. Buchstaben a) 
bis c) oder 5.�.�. Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen einen Antrag auf Erteilung von Wahlscheinen 
für die Bundestags- und Landtagswahl noch bis 15 
Uhr am Wahltag (�7. September �009) stellen.

 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen	 Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlbe-
rechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein für	die	Bundestagswahl erhält 
der Wahlberechtigte für diese Wahl  
• einen amtlichen Stimmzettel des Bundestagswahl-

kreises,
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten	
Wahlbriefumschlag und

• ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Mit dem Wahlschein für	die	Landtagswahl erhält der 
Wahlberechtigte für diese Wahl
• einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel des Land-

tagswahlkreises, 
• einen amtlichen hellgrünen Wahlumschlag,
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der 

Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben	
Wahlbriefumschlag und

• ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für 
eine andere Person ist nur möglich, wenn die Berechtigung 
zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Außerdem darf 
die bevollmächtige Person bei der Bundestagswahl nicht 

mehr als vier Wahlberechtigte vertreten. Sie hat deshalb 
der Wahlbehörde vor der Empfangnahme der Unterlagen 
für die Bundestagswahl zu versichern, dass sie nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt. Auf Verlangen hat sich die 
bevollmächtigte Person auszuweisen. 

Wer bei der Bundestagswahl durch Briefwahl wählen 
will, muss sich von der Wahlbehörde einen amtlichen 
Stimmzettel für die Bundestagswahl, einen blauen amt-
lichen Stimmzettelumschlag sowie einen roten amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen roten Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen blauen Stimm-
zettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
für die Bundestagswahl so rechtzeitig der auf dem roten 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der rote	
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Wer bei der Landtagswahl durch Briefwahl wählen will, 
muss sich von der Wahlbehörde einen amtlichen hellgrü-
nen Stimmzettel für die Landtagswahl, einen hellgrünen 
amtlichen Wahlumschlag sowie einen gelben amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen gelben Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen hellgrünen	
Wahlumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein 
für die Landtagswahl so rechtzeitig der auf dem gelben	
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der gelbe 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Für die Bundestagswahl und für die Landtagswahl sind also 
jeweils gesonderte Wahlbriefe abzusenden oder bei der 
jeweils angegebenen Stelle abzugeben! 

Die Wahlbriefe werden innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließ-
lich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Sie können auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

Heiligengrabe, den 31.07.�009

Kippenhahn
Wahlbehörde
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02	Öffentliche	Bekanntmachung	zum	Anordnungsbeschluss

Das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung (Dienstsitz  Neuruppin) ordnet gemäß § 56 
LwAnpG in Verbindung mit § 86  FlurbG und den Bestim-
mungen des BbgLEG das
Bodenordnungsverfahren Wernikow
Verfahrens – Nr. 400� S
an.

1.		Verfahrensgebiet
 Das Verfahrensgebiet wird für die nachfolgend aufgeführ-

ten Flurstücke festgestellt:

 Land	Brandenburg
	 Landkreis	Ostprignitz-Ruppin
	 Gemeinde	Heiligengrabe

Gemarkung Flur Flurstück

Glienicke 1 1, �, 3, 4/1, 4/3, 5, 6, 7/�, 9, 10/1, 10/�, 11/1, 11/�, 1�, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/�, �0, �1, ��, 
�3, �4, �5, �6, �7, �8, �9, 30, 31, 3�, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 4�, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 5�, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6�, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 7�, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 8�, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 9�, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 10�, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 11�, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1�0, 1�1, 1��, 1�3, 1�4, 1�5, 1�6, 
1�7, 1�8, 1�9, 130, 131, 13�, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 14�, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 15�, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, ��9, �30, �37, �38, �39, �40, �41, �4�, 
�49, �50, �51, �5�, �53, �54, �55, �56, �57, �58, �59

Glienicke 3 4, 13, 14, 16, 17, 18, 19, �0, �1, ��, �3/1, �3/�, �4, �5, �6, �7, �8, �9, 31/1, 31/�, 33/1, 33/�, 34/1, 
34/�, 35/1, 35/�, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4�, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 5�, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 6�, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 7�, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 8�, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 90, 91, 9�, 93/1, 93/�, 94, 95/1, 95/�, 97, 98, 99, 100, 101, 10�, 103, 104, 105, 106, 
107/1, 107/�, 108, 109, 110/1, 111/1, 111/�, 11�/1, 11�/�, 113/1, 113/�, 114, 115, 116/1, 116/�, 116/3, 
117, 118, 119, 1�0, 1�1, 1��, 1�3, 1�4, 1�5, 1�6, 1�8/1, 1�8/�, 1�9, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 
139, 140, 141, 14�, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 15�, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 
161, 16�, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 17�, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 
18�, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 19�, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, �00, �01, 
�0�, �03, �04, �05

Jabel 1 1, 7/1, 8, 68, 80, 81, 8�, 86, 87, 90, 91, 9�, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 10�, 103/1, 103/�, 104, 
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 11�, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1�0, 1�1, 1��, 1�3, 1�4, 1�5, 
1�6, 1�7, 1�8, 1�9, 130, 131, 13�, 133/�, 134, 135/3, 136/3, 139/1�, 140, 141, 14�, 143, 144/�, 145/�, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 15�, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160/1, 161/4, 161/8, 16�/3, 
166/�, 167/3, 180/5, �01/�, �0�/4, �03/4, �04/�, �05/�, �06, �07, �08, �09, �10, �11, �19, ��0, �53, 
�55, �57, �59, �6�, �63, �65, �71, �7�, �75, �76, �77

Jabel � 1�7/1, 1�7/3, 1�9/1, 130, 131/1, 131/�, 13�/3

Wernikow 1 �6/�, �8/1, �8/�, �9, 30, 3�, 33, 35/1, 37, 39, 40/1, 41/1, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 54, 57, 58/1, 61, 67, 
68, 69, 70, 71, 7�, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 8�, 83, 84, 85, 86/1, 88, 91, 93, 94/�, 98, 99, 
100, 101, 10�, 103/1, 106/�, 107, 110, 113, 116/1, 117, 118, 119, 1�5, 1�6/1, 1�7, 1�8, 13�, 133, 134, 
136, 137, 139, 140, 143, 144/1, 144/�, 157, 158, 159, 160, 161, 16�, 163, 164, 165, 166, 167, 191, �0�, 
�03, �04, �05, �06, �07, �08, �09, �1�, ��0, ��1, ���, ��3, ��5, ��9, �30, �31, �3�, �33, �34, �35, 
�36

Wernikow � ��, �5, �6, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 5�, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/�, 58, 59, 60, 61, 6�, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 7�, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 8�, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 9�, 93, 
94, 95, 96, 97, 98/1, 98/�, 99, 100, 101, 10�, 103/�, 105, 106, 107, 108/1, 108/�, 109, 110/1, 118/�, 
119, 1�0, 1�1, 1��/1, 1��/�, 1��/3, 1�4/3, 1�5/�, 1�6/�, 1�7/�, 1�8/�, 169, 170, 171, 17�

Wernikow 3 1, �, 3, 4, 5, 6, 10, 1�, 13, 15, 18, 19, �0, �1, ��, �3, �4/�, �5/1, �6, �7/1, �8, �9, 30/1, 31, 3�, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4�, 43/1, 43/�, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 5�, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
61/1, 6�, 63, 64, 65, 66/1, 66/�, 67, 68, 69, 70, 71, 7�, 73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 79, 80, 81/1, 83, 84, 
85/1, 85/�, 86, 87, 90, 9�/1, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 10�, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111/1, 111/�, 111/3, 11�, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1�0

Zaatzke 3 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 7�, 73, 74/1, 74/�, 75, 76, 77,  78, 98, 33�, 333, 339, 340, 341, 34�, 343, 
344, 348

Zaatzke 4 �, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1�, 13, 14/1, 14/�, 15/1, 15/�, 16/1, 16/�, 17/1, 17/�, 18/1, 18/�, 19/1, 19/�, 
�0, �1, ��, �3, �4, �5, �6, �7, �8, �9, 30, 31, 3�/3, 3�/4, 3�/5, 3�/6, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 5�, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 70, 71, 7�, 74/1, 74/�, 74/3, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 8�, 83, 
84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 9�, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 10�, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 11�, 113, 114, 119, 1��, 1�3, 1�4, 1�5, 1�6, 1�7, 1�8, 1�9, 130, 131, 13�, 133, 134, 135
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Gemarkung Flur Flurstück

Zaatzke 5 1, �, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 1�, 13, 15, 18, �0, �3, �5, �6, �7, �8, �9, 30, 31, 3�, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 4�, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 5�, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 9�, 109, 110, 111, 1�9, 130, 131, 
13�, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 14�, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 15�, 
153, 157, 158, 159, 160, 161, 16�, 163/1, 163/3, 163/4, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 17�, 
173/1, 173/�, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 18�, 183, 184, 185/1, 185/�, 186, 187, 188, 189, 
190, 191, 19�, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, �00, �01, �0�, �03, �04, �05, �06, �07, �08, �09, 
�10, �11, �1�, �13, �14, �15, �16, �17, �18, �19, ��0, ��1, ���, ��3, ��4, ��5, ��6, ��7, ��8, ��9, 
�30, �31, �3�, �33, �34, �35, �36, �37, �38, �39, �40, �41, �4�, �43, �44, �45, �46, �47, �48, �49, 
�50, �51, �5�, �53, �54, �55, �56/1, �56/�, �57, �58, �59, �60, �61, �6�, �63/1, �63/�, �64/1, �64/�, 
�65/1, �65/�, �66, �67, �68, �69, �70/1, �70/�, �71, �7�, �73, �74/1, �74/�, �75/1, �75/�, �76/1, 
�76/�, �77, �78, �79, �80, �81, �8�, �83, �84, �85, �86, �87, �88, �89, �90, �91, 34�, 343, 344, 345, 
346, 347, 348, 349, 350, 351, 35�, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 36�, 363, 364, 365, 
367, 368, 369

Zaatzke 6 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6�, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 7�, 73/�, 73/5, 80, 81/1, 81/�, 8�/1, 
8�/�, 83/1, 83/�, 84, 85/1, 85/�, 85/3, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 9�, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
104, 113

Land	Brandenburg
Landkreis	Ostprignitz-Ruppin
Stadt	Wittstock/Dosse

Gemarkung Flur Flurstück

Biesen 1 1, �, 3/3, 4, 5, 6, 7, 8/�, 9/3, 10/�, 10/3, 35/�, 36/�, 38, 39/1, 39/�, 39/3, 40/1, 40/�, 41, 4�, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/�,50 118, 167, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 187, 19�, 193, 330/�, 
330/3, 331/�, 33�, 333/�, 334/3, 335/�, 336/�, 349/�, 35�/�, 353/�, 354, 355, 356, 4�4, 4�5, 504

Biesen � 1, �, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1�, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, �0, �1, ��, �3, �4, �5, �6, �7, �8, �9, 30, 
31/1, 31/�, 3�, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4�, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 5�, 53, 54, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 6�, 63, 64, 65/1, 65/�, 65/3, 65/4, 65/5, 66, 67, 68, 69, 71, 7�, 74, 75, 76/1, 78/1, 78/�, 80, 
81, 8�, 83, 84, 85, 87/1, 87/�, 88, 89/1, 89/3, 89/4, 90/1, 90/3, 91, 9�, 93/1, 93/�, 94/1, 94/�, 94/3, 
95/1, 95/�, 95/3, 95/4, 96/1, 96/�, 96/3, 96/4, 97/1, 97/�, 97/3, 98/1, 98/�, 98/3, 99/1, 99/�, 100/1, 
100/�, 101, 10�, 103/1, 103/�, 103/3, 104/1, 104/�, 104/3, 105, 106/1, 106/�, 107, 108, 109, 110, 
111, 11�, 113. 114/1, 114/�, 115, 116, 117/1, 117/�, 117/3, 117/4, 117/5, 117/6, 118, 119, 1�0, 1��, 1�3, 
1�4, 1�5, 1�6/1, 1�6/�, 1�6/3, 1�7/1, 1�7/�, 1�7/3, 1�8, 1�9, 130/1, 130/�, 130/3, 131/1, 131/�, 131/3, 
13�/1, 13�/�, 13�/3, 133, 134/1, 134/�, 135, 136, 137, 138/1, 138/�, 139/1, 139/�, 139/3, 139/4, 140, 
141, 14�, 143/1, 143/�, 143/3, 143/4, 144/�, 144/3, 145/1, 145/�, 146/1, 146/�, 146/3, 146/4, 147/1, 
147/�, 147/3, 147/4, 147/5, 147/6, 148/1, 148/�, 149/1, 149/�, 149/3, 149/4, 150, 151, 15�, 153/1, 
153/�, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 165, 167, 168, 170, 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 18�, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 19�, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, �00, �0�, �03, �04, 
�05, �06, �07

Eichenfelde 1 1, �, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/�, 9/3, 10, 11, 1�, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, �0, �1, ��, �3, 41, 4�, 45, 46, 
47, 48

Eichenfelde � 1/1, 1/�, �, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/�, 10, 11, 1�, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, �0, �1, ��, �3, �4, �5, �6, �7, 
�8, 31/�, 31/4, 31/5, 3�, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 4�/1, 4�/�, 4�/3, 43/1, 43/�, 44, 50, 51, 5�, 
53/1, 53/�, 55, 56, 57/1, 58, 59, 60, 61, 6�, 63, 64, 65, 66, 67, 70/�, 71/3, 7�/3, 73/3, 74/3, 75/�, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 8�, 83, 84, 85/�, 86/�, 87, 88, 89, 90, 91, 9�, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 11�, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1�0, 1�1, 1��, 180, 
181, 18�, 185, 187, 189, 190, 191, 19�

Eichenfelde 3 1/1, 1/�, 1/3, 3/1, 3/�, 3/3, 3/4, 7/1, 8/1, 9/1, 9/�, 9/3, 10/1, 10/�, 10/3, 11/1, 11/�, 11/3, 1�

Wittstock 17 1/8, �/�, 3/4, 14/3, 15/4, 15/5, 15/9, �98/1, �98/7, 310/8, 31�/3, 313/1, 313/�, 314/�, 315/3

Wulfersdorf 6 38/3, 40, 41/�, 4�/3, 43/3, 50/3, 71, 7�

Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Beschluss beigefügten Gebietskarte im Maßstab 1: 50.000 darge-
stellt. Es hat eine Größe von ca. 1.83� ha.

2	Bekanntmachung	und	Auslage
Der entscheidende Teil des Anordnungsbeschlusses wird 
in den Flurbereinigungsgemeinden und den daran angren-
zenden Gemeinden öffentlich bekannt gemacht.
 

Der Anordnungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte 
liegt zur Einsichtnahme für die Beteiligten zwei Wochen lang 
nach der Bekanntmachung
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in der  Stadt Wittstock
 Heiligegeiststr. 19 – �3
 16909 Wittstock/Dosse  
in der  Gemeinde Heiligengrabe
  Am Birkenwäldchen 1 a
 16909 Heiligengrabe  
 OT Heiligengrabe 
in der  Stadt Kyritz
 Marktplatz 1
 16866 Kyritz
in der Stadt Rheinsberg
 Seestr. �1
 16831 Rheinsberg
im  Amt Temnitz
 Bergstr. �
 16818 Walsleben
in der  Stadt Neuruppin
 Karl-Liebknecht- Str. 33/34
 16816 Neuruppin  
im Amt Meyenburg
 Freyensteiner Str. 4�
 16945 Meyenburg
in der  Stadt Pritzwalk
 Marktstr. 39
 169�8 Pritzwalk
in der  Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)
 Steindamm �1
 169�8 Groß Pankow
in der  Gemeinde Gumtow
 Karpatenweg �
 16866 Gumtow
im Amt Röbel-Müritz
 Marktplatz 1
 17�07 Röbel  
im Amt Plau am See
 Amt Markt �
 19395 Plau am See
  
jeweils während der Geschäftszeiten aus.

Gleichzeitig liegt der Anordnungsbeschluss mit Gründen 
und Gebietskarte im 
 
 Landesamt für Verbraucherschutz, 
 Landwirtschaft und Flurneuordnung
 Dienstsitz Neuruppin
 Fehrbelliner Str. 4 e
 16816 Neuruppin

aus.

3.	 Beteiligte
An dem Bodenordnungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG 
beteiligt:
-	als	Teilnehmer
 
die Eigentümer der zum Bodenordnungsgebiet gehörenden 
Grundstücke, die den Eigentümern gleichstehenden Erb-
bauberechtigten sowie die Inhaber von selbständigem 
Gebäudeeigentum.

-	als	Nebenbeteiligte
a) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk 

Grundstücke vom Bodenordnungsverfahren betroffen 
werden,

b) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die 
Land für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen 
erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen 
geändert werden (§ 58 Abs. � FlurbG),

c) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem 
Bodenordnungsgebiet räumlich zusammenhängt und 
dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird,

d) Inhaber von Rechten an den zum Bodenordnungsge-
biet gehörenden Grundstücken oder von Rechten an 
solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die 
zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke 
berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken,

e) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 
FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 
61 Satz � FlurbG),

f) Eigentümer von nicht zum Bodenordnungsgebiet 
gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den 
Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird 
(§§ 4� Abs. 3 und  106 FlurbG) oder die zur Errichtung 
fester Grenzzeichen an der Grenze des Bodenord-
nungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

4.	Teilnehmergemeinschaft
Mit diesem Anordnungsbeschluss entsteht gemäß § 16 
FlurbG die Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, die aus den Eigentümern der Grund-
stücke, den diesen gleichstehenden Erbbauberechtigten 
sowie den Inhabern von selbständigem Gebäudeeigentum 
gebildet wird.
 
Sie führt den Namen 

Teilnehmergemeinschaft	 des	 Bodenordnungsverfah-
rens	Wernikow 
 
und hat ihren Sitz in Wernikow. Die Teilnehmergemeinschaft 
steht nach § 17 FlurbG unter der Aufsicht der oberen Flur-
bereinigungsbehörde.

5.	Aufforderung	zur	Anmeldung	unbekannter	Rechte
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Bodenordnungsverfahren berechtigen, 
sind gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach erfolgter Bekanntmachung dieses Be-
schlusses beim

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung
Dienstsitz Neuruppin
Fehrbelliner Str. 4 e
16816 Neuruppin

anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene ding-
liche Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen 
Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung 
von Grundstücken beschränken. 
Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der 
Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu 
setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist an-
gemeldet oder nachgewiesen, so kann die obere  Flurberei-
nigungsbehörde die  bisherigen  Verhandlungen und Fest-
setzungen gemäß  §  14  Abs. �   FlurbG  gelten lassen.
Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 
Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung einge-
tretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.
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6.	 Zeitweilige	Einschränkungen	des	Eigentums
In sinngemäßer Anwendung der §§ 34 und  85 Ziff. 5 FlurbG 
ist von der Bekanntgabe des  Beschlusses an bis zur Un-
anfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes in folgenden 
Fällen die Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde 
erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Boden-
ordnungsgebiet geändert werden soll; dies gilt nicht 
für die Änderungen, die zum ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsbetrieb gehören.

b) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, 
Hangterrassen und ähnliche Anlagen errichtet, her-
gestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden 
sollen.

c) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hop-
fenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Uferge-
hölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur 
in Ausnahmefällen möglich, soweit landeskulturelle 
Belange, insbesondere die des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden.

d) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, 
die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt wor-
den, so können sie im Bodenordnungsverfahren unberück-
sichtigt bleiben. Die obere Flurbereinigungsbehörde kann 
den früheren Zustand gemäß  § 137 FlurbG wieder herstellen 
lassen, wenn dieses der Bodenordnung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen 
worden, so muss die obere Flurbereinigungsbehörde Er-
satzpflanzungen anordnen.
Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorge-
nommen worden, so kann die obere Flurbereinigungsbehör-
de anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche nach Anweisungen der 
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand 
zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben 
b), c) und d) dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten 

und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € für den 
einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 
17 des OWiG). Unter Umständen kann auch eine höhere 
Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem 
können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).

7.	 Finanzierung	des	Verfahrens
Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land 
Brandenburg.
Die Ausführungskosten fallen gemäß § 105 FlurbG der Teil-
nehmergemeinschaft zur Last.

8.	Sofortige	Vollziehung	
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird nach § 
80 Abs. � Ziff. 4 VwGO angeordnet.
 
9.	Gründe	
Ausgelegt gemäß Ziffer � dieses Anordnungsbeschlusses.
 
10.	Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Anordnungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats Widerspruch erhoben werden. Die Frist beginnt 
mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Der 
Widerspruch ist beim 
 
Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung
Dienstsitz Neuruppin
Fehrbelliner Str. 4 e
16816 Neuruppin

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. � Ziffer 4 der VwGO 
keine aufschiebende Wirkung.
   
Brieselang, den 09.06.�009

Im Auftrag 
Großelindemann 

Referatsleiter Bodenordnung

Das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung (Dienstsitz – Neuruppin) ordnet gemäß § 56 
LwAnpG in Verbindung mit § 86  FlurbG und den Bestim-
mungen des BbgLEG das
Bodenordnungsverfahren Wulfersdorf
Verfahrens – Nr. 4001 S

an.

1.	Verfahrensgebiet
 Das Verfahrensgebiet wird für die nachfolgend aufgeführ-

ten Flurstücke festgestellt:

	 Land	Brandenburg
	 Landkreis	Ostprignitz-Ruppin
	 Gemeinde	Heiligengrabe

03	Öffentliche	Bekanntmachung	zum	Anordnungsbeschluss

Gemarkung Flur Flurstück

Blesendorf 5 �, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, �0, �1, ��, �3, �4, �5, �6, �7, �8, �9, 30, 31, 3�, 33, 35, 
68, 154, 155

Blesendorf 6 1, �, 3, 4, 5, 7, 8, 9/1, 9/�, 10, 1�, 13, 14, 15, 16, 17, 18/�, 19, �0, �1, �3, �4, �5, �6, 15�, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 16�, 163
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Gemarkung Flur Flurstück

Eichenfelde 3 1/1, �/1, �/�, 3/�, 3/5, 4, 5, 6, 7/�, 8/�

Niemerlang 1 69, 70, 71, 7�, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 8�, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 9�, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99/1, 99/�, 100, 101, 10�, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 11�, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 1�0, 1�1, 1��, 1�3, 1�4, 1�5, 1�6, 1�7, 1�8, 1�9, 130, 131, 13�, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 14�, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 15�, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
16�, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169/1, 169/�, 170, 171, 17�, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 18�, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 19�, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, �00, �01, 
�0�, �03, �04, �05, �06, �07, �08, �09, �10, �11, �1�, �13, �14, �15, �16, �17, �18, �19, ��0, ��1, ���, 
��3, ��4, ��5, ��8, �31, �3�, �33, �34, �35, �36, �37, �38, �39, �40, �41, �4�/1, �4�/�, �43, �44, 
�46, �49, �51, �5�, �55, �56, �57, �58, �59, �60, �61, �6�, �63

Niemerlang � 10, 11, 1�, 13, 16/1, 16/3, 17, 18, 19, �0, �1, ��, �3/1, �3/�, �4, �5, �6, 48, 50, 51

Niemerlang 3 1, �, 3, 4/1, 4/�, 5, 6/1, 6/�, 6/3, 7, 10, 11, 1�, 13, 14/1, 14/�, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, �0, �1, ��, �3, �4, 
�5, �6, �7, �8, �9, 30, 31, 3�, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4�, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
5�, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6�, 63/�, 63/3, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 7�, 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80

Niemerlang 4 8, 9, 10, 11, 1�, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, �0

Niemerlang 5 �5/1, �5/�, �6, �7, �8/1, 30, 31, 3�, 33, 34, 36, 37/1, 37/�, 38, 40, 41, 4�, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1, 48/�, 
49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6�, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 7�, 73/1, 73/�, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 8�, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/�, 90, 91, 9�, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 
10�, 103, 104, 105, 170, 171, 17�, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 18�, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 19�, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, �00, �01, �0�, �03, �04, �05, �06, �07, 
�08, �09, �10, �11, �1�, �13, �14, �15, �16, �17, �18, �19, ��0, ��1, ���, ��3, ��4, ��5, ��6, ��7, ��8, 
��9, �30, �31, �3�, �33, �34, �35, �36, �37, �38, �39, �40, �41, �4�, �43, �44, �45, �46, �47, �48, 
�49, �51, �5�, �53, �54, �55, �56, �57, �58, �59, �60, �61, �6�, �63, �64, �65, �67, �69, �71, �7�, 
�73, �74, �75, �76, �77, �78, �79/1, �79/�, �79/3, �80, �81, �8�, �84, �86, 3��, 3�3, 3�4, 3�5, 3�6, 
3�7, 3�8, 3�9, 330, 331, 334, 335, 34�, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 35�, 353

Niemerlang 6 1�8, 1�9, 140, 141, 14�, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 16�, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 17�, 
173, 174, 175, 176/1, 176/�, 177/1, 177/�, 178, �00, �01

Wittstock �6 1, �, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/�, 9, 10/�, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 11, 1�, 13/1, 13/�, 13/3, 13/5, 13/6, 18, 
19, �0, �1, ��, �3, �4, �5, �6, �7, �8, 34

Wittstock �7 1/1, 1/�, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/1�, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/�0, 
1/�1, 1/��, 1/�3, �/1, �/�, �/3, �/4, �/5, �/6, �/7, �/8, �/9, �/10, �/11, �/1�, �/13, �/14, 8

Wulfersdorf 1 �, 3, 4, 10/1, 1�, 14, 15, 16, �4, �7, �8, �9/1, �9/�, 30, 31, 3�, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41/1, 43, 44, 
47/1, 48/1, 51, 53/1, 55, 56, 57/1, 59, 61, 70, 7�, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 86/�, 86/3, 91, 9�, 
100/6, 10�, 110, 111/1, 131, 139, 140, 145, 146, 147, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 18�, 183, 187, 188, 
194, 197, �00, �06, �07, �08, �09/1, �3�/3, �3�/4, �33/�, �38, �39, �4�, �43, �44, �45, �46, �47, �48, 
�49, �50, �51, �53, �54, �55, �56, �57, �58, �59, �60, �61, �63, �65, �66, �67, �68, �70, �71, �7�, 
�73, �76, �77, �78, �8�, �83, �94, �96, �98, 300, 30�, 306, 307, 310, 311, 31�, 313, 314, 315, 316, 
317, 318, 319, 3�0, 3�1, 3��, 3�3, 3�4, 3�5, 3�6, 3�7, 3�8, 3�9, 330, 331, 33�, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339, 340

Wulfersdorf � �, 3, 4/�, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 10, 11, 1�, 13, 14, 15, 16, �1/�, ��, �3, �4, �5, �6, 101, 10�/�, 103, 104, 
105, 106/�, 107, 108, 109, 11�, 114/3, 115/1, 116, 119, 1�0/1, 1�0/3, 1�0/4, 1�1, 1��, 1�3, 1�4, 1�5, 
1�6, 1�7, 1�8, 1�9, 130, 131, 13�, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 146, 147, 151, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 16�, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 17�, 173, 174/1, 174/�, 175, 176, 
177, 178, 179, 180, 181, 18�, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 197/1, �01/�, �0�, �04/1, 
�04/�, �09, �11, �1�/�, �14, �15, �16, �19, ��0/�, ��0/3, ��1/�, ��1/3, ��1/4, ���, ��3/�, ��4/�, 
��4/3, ��5/�, ��5/3, ��5/4, ��5/5, ��5/6, ��5/7, ��5/8, ��5/9, ��6/�, ��6/3, ��7/�, ��7/3, ��7/4, ��8, 
��9, �30, �31, �33, �34, �36, �37/�, �37/3, �37/4, �38, �39, �40, �41, �4�, �43, �44/�, �44/3, �44/4, 
�46, �50, �51, �68, �69, �76, �77, �79, �80, �81, �90, 306, 311, 3�1, 3��, 335, 337, 339, 341, 343, 
354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 36�, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 37�, 373, 
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 38�, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 39�, 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,401, 40�, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 41�, 413, 
414, 415, 416, 417, 418, 419, 4�0, 4�1, 4��, 4�3, 4�4, 4�5, 4�6, 4�7, 4�8, 4�9, 430, 431, 43�, 433, 434, 
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 44�, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 45�, 453, 456, 
458, 459, 470, 475

Wulfersdorf 3 1/�, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/1�, �/�, 3, 4, 6/�, 6/3, 6/4, 7/�, 7/3, 7/4, 8, 9/�, 10, 1�, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, �0, �1, ��, �4, �5, �6, �7, �8, �9, 30, 31, 3�, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
45, 47, 48, 49, 55/1, 60/1, 60/�, 64, 65, 66, 67, 68/1, 69, 71, 73, 77, 78, 80, 81, 8�, 83, 84, 85, 91, 9�, 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 10�, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 11�, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 1�0, 1�1, 1��, 1�3, 1�5, 1�6, 1�7, 1�8, 1�9, 131, 134

Land	Brandenburg,	Landkreis	Ostprignitz-Ruppin,	Stadt	Wittstock/Dosse
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Gemarkung Flur Flurstück

Wulfersdorf 4 1/1, 1/�, �/1, �/�, 3/1, 3/3, 3/4, 4/1, 4/3, 4/4, 5/1, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 6/�, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 7, 8, 9/1, 
9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 10/4, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/11, 10/1�, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 
11, 1�/1, 1�/�, 1�/3, 13/1, 13/�, 13/3, 14, 15, 16/1, 16/�, 17/1, 17/�, 18, 19/1, 19/�, 19/3, �0, �1/1, �1/�, 
�1/3, ��/1, ��/�, �3, �4/1, �4/�, �4/3, �4/4, �4/5, �5/�, �5/3, �5/4, �5/5, �5/6, �5/7, �5/8, �5/9, �5/10, 
�5/11, �5/1�, �5/13, �5/14, �5/15, �5/16, �5/17, �5/18, �5/19, �5/�0, �5/�1, �5/��, �5/�3, �5/�4, �5/�5, 
�5/�6, �5/�8, �5/�9, �5/30, �5/31, �5/3�, �5/33, �5/34, �5/35, �5/36, �5/37, �5/38, �5/39, �5/40, 
�5/41, �6/1, �6/�, �6/3, �6/4, �7, �8, �9, 30, 31, 3�/1, 3�/�, 3�/3 33/1, 33/�, 33/3, 34, 35, 36, 37, 38/1, 
38/�, 39, 40, 41, 4�, 44, 45/1, 45/�, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 46, 47/1, 47/�, 48/1, 48/3, 
48/4, 48/5, 49, 50, 51/1, 51/�, 5�, 53/1, 53/�, 53/3, 54/1, 54/�, 55, 56/1, 56/�, 56/3, 57, 58, 59/1, 59/�, 
60, 61, 6�, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 7�, 73, 74, 75

Wulfersdorf 5 1/1, 1/�, 1/3, �, 3, 4/1, 4/�, 5, 6, 7/1, 7/�, 10/4, 11/1, 11/�, 1�/1, 1�/�, 1�/3, 1�/4, 13/1, 13/�, 13/3, 13/5, 
13/6, 14, 15, 16/1, 16/�, 16/3, 16/4, 17/1, 17/�, 17/3, 17/4, 18,19, �0, �1, ��/1, ��/3, �4, �5, �6, �7, �8, 
�9, 31, 3�, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 4�, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5�, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 6�, 63, 
64, 65, 66, 68, 69, 70

Wulfersdorf 6 1/1, 1/�, �, 3, 4, 5, 6/1, 6/�, 7, 8, 9, 10, 11, 1�, 13, 14, 16/1, 16/�, 17/1, 18/1, 18/�, 18/3, 19/1, 19/�, 19/3, 
�0/1, �0/�, �0/3, �1, ��, �3, �5, �6, �7/1, �7/�, �7/3, �8, �9, 30/1, 30/�, 30/3, 3�, 33, 34, 35, 36, 37, 
38/1, 38/3, 39/1, 39/�, 39/3, 40, 56, 58, 60, 61, 6�, 63, 64, 65, 66, 79, 80

Wulfersdorf 8 1, �, 3/1, 3/�, 4/1, 5, 6, 11/1, 11/�, 11/4, 11/5, 11/6, 1�, 13, 14, 15, 16, 17/1, 17/�, ��, �3/1, �4, �5, �6, 
�7, �8, �9, 30, 31, 3�, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40/1, 40/�, 41/3, 4�, 43, 44, 45/1, 45/�, 45/3, 46/1, 46/�, 
47, 48, 49, 50, 51, 5�/1, 53/1, 53/�, 54, 55/1, 55/�, 56, 57, 59, 60, 61/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 7�, 
75, 78,79, 83, 86, 87, 88, 89, 9�, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 10�, 103, 104, 105, 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 11�, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1��, 1�3, 1�4, 1�5, 1�6, 1�7, 1�8, 1�9, 130

Wulfersdorf 9 1, �, 3, 4, 5, 7, 18/1, 18/�, 19/1, 19/�, 19/3, ��, �3, �4, �6, �7, �8, �9,31/1, 31/�, 3�, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 4�, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 5�, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 6�, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69,70, 71, 7�, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 8�, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

Land	Brandenburg
Landkreis	Prignitz
Gemeinde	Halenbeck-Rohlsdorf

Gemarkung Flur Flurstück

Halenbeck 3 14�, �0�/1, 348

Rohlsdorf (S) 5 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 4�, 43, 44, 45, 46, 47

Das Verfahrensgebiet ist auf der als Anlage zu diesem Beschluss beigefügten Gebietskarte im
Maßstab 1: 50.000 dargestellt. Es hat eine Größe von ca. �.675 ha.

2.	 Bekanntmachung	und	Auslage
Der entscheidende Teil des Anordnungsbeschlusses wird 
in den Flurbereinigungsgemeinden und den daran angren-
zenden Gemeinden öffentlich bekannt gemacht.
Der Anordnungsbeschluss mit Gründen und Gebietskarte 
liegt zur Einsichtnahme für die Beteiligten zwei Wochen lang 
nach der Bekanntmachung
 
in der  Stadt Wittstock 
 Heiligegeiststr. 19 – �3
 16909 Wittstock/Dosse  
in der  Gemeinde Heiligengrabe
  Am Birkenwäldchen 1 a
 16909 Heiligengrabe  
 OT Heiligengrabe  
in der  Stadt Kyritz
 Marktplatz 1
 16866 Kyritz
in der Stadt Rheinsberg
 Seestr. �1
 16831 Rheinsberg
im  Amt Temnitz
 Bergstr. �
 16818 Walsleben
in der  Stadt Neuruppin
 Karl-Liebknecht- Str. 33/34
 16816 Neuruppin  

im Amt Meyenburg 
 Freyensteiner Str. 4�
 16945 Meyenburg
in der  Stadt Pritzwalk
 Marktstr. 39
 169�8 Pritzwalk
in der  Gemeinde Groß Pankow (Prignitz)
 Steindamm �1
 169�8 Groß Pankow
in der  Gemeinde Gumtow
 Karpatenweg �
 16866 Gumtow
im Amt Röbel-Müritz
 Marktplatz 1
 17�07 Röbel  
im Amt Plau am See
 Amt Markt �
 19395 Plau am See
jeweils während der Geschäftszeiten aus.

Gleichzeitig liegt der Anordnungsbeschluss mit Gründen 
und Gebietskarte im  
Landesamt für Verbraucherschutz, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Dienstsitz Neuruppin
Fehrbelliner Str. 4 e
16816 Neuruppin                                                          aus. 
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3.	Beteiligte
An dem Bodenordnungsverfahren sind gemäß § 10 FlurbG 
beteiligt:

-	als	Teilnehmer
die Eigentümer der zum Bodenordnungsgebiet gehörenden 
Grundstücke, die den Eigentümern gleichstehenden Erb-
bauberechtigten sowie die Inhaber von selbständigem 
Gebäudeeigentum.

-	als	Nebenbeteiligte
g) Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk 

Grundstücke vom Bodenordnungsverfahren betroffen 
werden,

h) andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die 
Land für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen 
erhalten (§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen 
geändert werden (§ 58 Abs. � FlurbG),

i) Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem 
Bodenordnungsgebiet räumlich zusammenhängt und 
dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird,

j) Inhaber von Rechten an den zum Bodenordnungsge-
biet gehörenden Grundstücken oder von Rechten an 
solchen Rechten oder von persönlichen Rechten, die 
zum Besitz oder zur Nutzung solcher Grundstücke 
berechtigen oder die Benutzung solcher Grundstücke 
beschränken,

k) Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 
FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 
61 Satz � FlurbG),

l) Eigentümer von nicht zum Bodenordnungsgebiet 
gehörenden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den 
Unterhaltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird 
(§§ 4� Abs. 3 und  106 FlurbG) oder die zur Errichtung 
fester Grenzzeichen an der Grenze des Bodenord-
nungsgebietes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).

4.	 Teilnehmergemeinschaft
Mit diesem Anordnungsbeschluss entsteht gemäß § 16 
FlurbG die Teilnehmergemeinschaft als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, die aus den Eigentümern der Grund-
stücke, den diesen gleichstehenden Erbbauberechtigten 
sowie den Inhabern von selbständigem Gebäudeeigentum 
gebildet wird.
 
Sie führt den Namen 

Teilnehmergemeinschaft	 des	 Bodenordnungsverfah-
rens	Wulfersdorf	
 
und hat ihren Sitz in Wulfersdorf. Die Teilnehmergemein-
schaft steht nach § 17 FlurbG unter der Aufsicht der oberen 
Flurbereinigungsbehörde.

5.	Aufforderung	zur	Anmeldung	unbekannter	Rechte
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber 
zur Beteiligung am Bodenordnungsverfahren berechtigen, 
sind gemäß § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von 
drei Monaten nach erfolgter Bekanntmachung dieses Be-
schlusses beim
Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung
Dienstsitz Neuruppin
Fehrbelliner Str. 4 e
16816 Neuruppin
anzumelden.

Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene ding-
liche Rechte an Grundstücken oder Rechte an solchen 

Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen oder die Nutzung 
von Grundstücken beschränken. 
Auf Verlangen der oberen Flurbereinigungsbehörde hat der 
Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu 
setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der 
Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist an-
gemeldet oder nachgewiesen, so kann die obere  Flurberei-
nigungsbehörde die  bisherigen  Verhandlungen und Fest-
setzungen gemäß  §  14  Abs. �   FlurbG  gelten lassen.
Der Inhaber eines bezeichneten Rechts muss nach § 14 
Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der Anmeldung einge-
tretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie 
der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

6.	 Zeitweilige	Einschränkungen	des	Eigentums
In sinngemäßer Anwendung der §§ 34 und  85 Ziff. 5 FlurbG 
ist von der Bekanntgabe des  Beschlusses an bis zur Un-
anfechtbarkeit des Bodenordnungsplanes in folgenden 
Fällen die Zustimmung der oberen Flurbereinigungsbehörde 
erforderlich:

a) wenn die Nutzungsart der Grundstücke im Boden-
ordnungsgebiet geändert werden soll; dies gilt nicht 
für die Änderungen, die zum ordnungsgemäßen Wirt-
schaftsbetrieb gehören.

e) wenn Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, 
Hangterrassen und ähnliche Anlagen errichtet, her-
gestellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden 
sollen.

f) wenn Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hop-
fenstöcke, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Uferge-
hölze beseitigt werden sollen. Die Beseitigung ist nur 
in Ausnahmefällen möglich, soweit landeskulturelle 
Belange, insbesondere die des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege nicht beeinträchtigt werden.

g) wenn Holzeinschläge vorgenommen werden sollen, 
die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung übersteigen.

Sind entgegen den Anordnungen zu a) und b) Änderungen 
vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt wor-
den, so können sie im Bodenordnungsverfahren unberück-
sichtigt bleiben. Die obere Flurbereinigungsbehörde kann 
den früheren Zustand gemäß  § 137 FlurbG wieder herstellen 
lassen, wenn dieses der Bodenordnung dienlich ist.
Sind Eingriffe entgegen der Anordnung zu c) vorgenommen 
worden, so muss die obere Flurbereinigungsbehörde Er-
satzpflanzungen anordnen.
Sind entgegen der Anordnung zu d) Holzeinschläge vorge-
nommen worden, so kann die obere Flurbereinigungsbehör-
de anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, die 
abgeholzte oder verlichtete Fläche nach Anweisungen der 
Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in Bestand 
zu bringen hat.
Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Buchstaben 
b), c) und d) dieses Beschlusses sind Ordnungswidrigkeiten 
und können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € für den 
einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 
17 des OWiG). Unter Umständen kann auch eine höhere 
Geldbuße auferlegt werden (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem 
können Gegenstände eingezogen werden, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG).

7.	Finanzierung	des	Verfahrens
Die Verfahrenskosten trägt gemäß § 104 FlurbG das Land 
Brandenburg.
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Die Ausführungskosten fallen gemäß § 105 FlurbG der Teil-
nehmergemeinschaft zur Last.

8.	Sofortige	Vollziehung	
Die sofortige Vollziehung dieses Beschlusses wird nach § 
80 Abs. � Ziff. 4 VwGO angeordnet.

9.	Gründe	
Ausgelegt gemäß Ziffer � dieses Anordnungsbeschlusses.

10.	Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Anordnungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats Widerspruch erhoben werden. Die Frist beginnt 
mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Der 
Widerspruch ist beim 

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung
Dienstsitz Neuruppin
Fehrbelliner Str. 4 e
16816 Neuruppin

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. � Ziffer 4 der VwGO 
keine aufschiebende Wirkung.
   
Brieselang, den 09.06.�009

Im Auftrag
Großelindemann 

Referatsleiter Bodenordnung

Sitzungen	im	Monat	August
03.08.2009	Ortsbeiratssitzung	Liebenthal	 
Ort: Heiligenrabe OT Liebenthal (Dorfgemeinschaftshaus),
Beginn: 19.00 Uhr
04.08.2009	Hauptausschusssitzung	 
Ort: Heiligenrabe OT Heiligengrabe (Gemeindeverwaltung), 
Beginn: 19.00 Uhr

31.08.2009	Ortsbeiratssitzung	Herzsprung 
Ort: Heiligengrabe OT Herzsprung (Dorfgemeinschafts-
haus), Beginn: 19.00 Uhr 

Die Tagesordnung und eventuelle Änderungen entnehmen 
Sie bitte den Bekanntmachungen in den  Schaukästen der 
Ortsteile der Gemeinde.

Vor zwei Jahren fiel der Fackelumzug buchstäblich ins Was-
ser. Vor einem Jahr mussten wir die Darbietungen der Kinder 
kürzen bzw. abbrechen und eine Gruppe kam überhaupt 
nicht mehr dran, weil es so fürchterlich zu regnen begann. 
In diesem Jahr hatte das Fest noch nicht einmal angefangen, 
da regnete und stürmte es schon. Kurzerhand verlagerten 
wir alles ins Festzelt. 
Aber dann zeigte sich der Himmel doch noch von seiner 
besten Seite und schickte sogar Sonne zu uns Strolchen. 
Die wunderschönen Programme der Kinder mit Liedern. 
Gedichten, Fingerspielen und Tänzen wurden mit viel Beifall 
gewürdigt. 
Die zahlreichen Besucher konnten sich an Käfern, Blumen-
kindern, Fröschen, Rittern und Prinzessinnen erfreuen. Den 
leckeren Kuchen hatten die Erzieherinnen und die Senio-
rinnen der Ortsgruppe Heiligengrabe der Volkssolidarität 
gespendet. Vielen Dank für die Leckereien! Für die Unterhal-
tung der Kinder und Gäste sorgten das Brandschutzmobil, 
die Trommler von Herrn Korf und Eltern an Stationen wie 

Schminken, Riesenbüchsenwerfen, Trampolinspringen. Die 
Feuerwehr, seit vielen Jahren ein treuer Partner unserer Kita, 
fuhr mit den Kindern durchs Dorf und beendete das Fest mit 
einem Umzug durch Heiligengrabe. Der Umzug wurde mu-
sikalisch von den Trommlern begleitet, auf einem Kremser 
(bereit gestellt von Ernst Elit), der von Helmut Schmidt mit 
seinem Traktor gezogen wurde.

Vielen vielen Dank gilt allen Beteiligten, die zum Gelingen 
unseres Festes beigetragen haben. Selbstverständlich 
danken wir auch den Eltern, die uns schon zum Frühstück 
mit allerlei Gesundem und Leckerem verwöhnten, und dem 
Erbhof für die gastronomische Versorgung am Nachmittag. 
Ein Extra- Dankeschön geht auf diesem Weg nach Blandi-
kow zu Karsten Bork, der uns den ganzen Nachmittag mit 
seiner Technik unentgeltlich begleitet hat. Das größte Dan-
keschön gebührt den Erzieherinnen der Kita, die mit dem 
Einstudieren der Programme den Löwenanteil am Gelingen 
des Festes hatten.

Haus	der	kleinen	Strolche	
Unsere	Kinderfeste

Kita-Olympiade
Am 1. Juli fand in der Wittstocker Stadthalle die Vorrunde 
zur Kita-Olympiade statt. 
Die Kitas der Bereiche Wittstock und Heiligengrabe konnten 
sich bei sportlichen Wettkämpfen messen. Der Sieger durfte 
dann nach Neuruppin zum Finale fahren. Unsere Gemeinde 
trat mit einer Mannschaft aus dem „Haus der kleinen Strol-
che“ und Wittstock mit 7 Mannschaften an. Eine Mannschaft 
bestand aus 8 Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren. Un-
sere Sportler starteten in knallroten Heiligengrabe-T-Shirts 
und sahen eher wie kleine Furcht erregende Teufel und 
nicht wie süße Strolche aus. Das sah auch der Wittstocker 
Bürgermeister so und fragte, ob wir Wittstock auch eine 
Chance lassen würden.
Bei heißen Temperaturen in der Halle schlugen sich un-
sere kleinen Sportler sehr gut. Sie rannten und kämpften 
und gaben ihr Bestes. Zum Schluss hatten wir uns einen 
unglaublichen zweiten Platz erkämpft. Was für ein Erfolg! 

Sportlichsten Dank sagen wir Lea-Sophie, Angelina, Jas-
min, Jolina, Annalena, Neele, Sarah, Florian und Sarah.

Dietlinde Bolduan
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Kita	„Trollblümchen“
Hexenfest
Hurra! Am 3. Juli war es endlich soweit.
Wir übernachteten im Kindergarten, aber nicht einfach so. 
Unser Partyzelt verwandelte sich in ein Hexenhaus, und so 
trafen sich dort viele Hexen und Zauberer.
Zuerst begrüßten uns „Tacky und Noisly“ mit der Geschichte 
„Der Froschkönig“. Anschließend flogen wir auf den Hexen-
besen durch Blumenthal. Dann begrüßten uns der Hexen-
meister und der Froschpudding mit Eitersoße.
Alle zusammen brauten wir im Hexenkessel einen Zauber-
trank. Mit DJ „Ali“ tanzten wir auf dem Hexentanzplatz und 
anschließend um das Feuer.

Die großen Hexenkinder be-
gaben sich nach Einbruch 
der Dunkelheit auf die Suche 
nach dem verlorenen Besen 
in den Zauberwald. Sie fanden 
ihn dort zusammen mit vielen 
süßen Überraschungen.
Alle Hexen und Zauberer fielen 
dann in einen „100-jährigen 
Schlaf“
Nach einem gemeinsamen 
Frühstück verließen alle froh 
und gelaunt mit einem kleinen 
Geschenk das Hexenhaus. Der 
Spuk war zu Ende!

Kinder und Erzieherinnen der 
Kita „Trollblümchen“

Jeweils zum Ende des Schuljahres gestalten die Hortkinder 
aus dem „Haus der kleinen Strolche“ eine Abschlussparty 
mit Übernachtung im Hort.
Gewünscht und geplant war ein Ausflug in das Hainholz-
bad Pritzwalk. Weil aber die Wettervorhersagen nicht so 
prickelnd waren, wurde unser Plan kurzfristig geändert. Als 
Erstes veranstalteten die Kinder eine Rallye durch die Kita. 
Alle Türen waren geöffnet, und die Kinder mussten in Grup-
pen, bewaffnet mit Zollstöcken und Zentimetermaßen, aller-
hand Aufgaben erfüllen, z.B. die Länge des Hauses messen, 
den kleinsten Raum suchen, einen Raum ohne Fenster 
finden, alle Tische zählen, Fenster zählen, den schönsten 
Frühstückstisch für die Gruppen decken und ein Bauwerk 
in einer Gruppe errichten. Danach ging es zu Fuß nach 
Blandikow zur Wildfütterung bei der Familie Dittmann. Dort 
mussten wir geduldig und leise sein, um die Damhirsche 
bewundern zu können. Zu Fuß wieder im Hort angekommen, 
schmeckte die Schüttelpizza besonders lecker, auch denen, 
die sonst gar keine Pizza mögen.

Jetzt folgte die angekündigte Karaokeparty, zu der wir 
Künstler wie Lady Gaga, Hannah Montana und Nena be-
grüßen durften. Aber auch musikalische Genüsse auf der 
Flöte und dem Akkordeon, Gedichtvorträge, Kunst am Ball 
und Sportübungen unterhielten uns köstlich. Zu sehr später 
Stunde brachen wir zur Nachtwanderung auf, um einen 
Schatz zu suchen. Da war es ganz schön gruselig, und die 
Geister hatten uns doch ziemlich erschreckt.
Aufgeregt gingen wir mit dem erbeuteten Schatz wieder zum 
Hort zurück und fielen in unsere Betten. Nach einer kürzeren 
Nacht als sonst überraschte uns Lillis Mutti mit einem ge-
sponserten Frühstück, das wir alle sehr genossen. 
Ich bedanke mich auf diesem Weg bei allen Eltern, die in 
irgendeiner Form unser Hortleben in diesem Schuljahr un-
terstützt haben.

Dietlinde Bolduan

Abschlussparty	mit	Übernachtung

Abschlussfahrt	der	Strolche
Am 6.07. starteten 17 Kinder der großen Gruppe der Kita 
„Haus der kleinen Strolche“, zwei Muttis, ein Vati und eine 
Erzieherin mit gepackten Rucksäcken bei schönem Wetter 
einen Ausflug nach Groß Woltersdorf. Die Aufregung bei den 
Kindern und Eltern war groß. Schließlich war es für viele die 
erste Übernachtung außerhalb des Elternhauses. In Groß 
Woltersdorf erlebten die Kinder zwei unvergessliche Tage 
beim Baden, Spielen, Töpfern, Brot backen, auf dem Wald-
lehrpfad und bei der Nachtwanderung. Dies alles wurde vom 
„Wahrberge Verein e.V.“ bestens organisiert. Natürlich ist 
ohne die Mitarbeit der Eltern solch eine Fahrt nicht möglich. 
Deshalb sagen die 17 Strolche und deren Erzieherin DANKE 
für die Unterstützung beim Hin- und Hertransport von Kin-
dern und Gepäck und für die Mitbetreuung der Kinder in 
Groß Woltersdorf.

Antje Hein 
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Veranstaltungen	in	der	Gemeinde	und	Umgebung	im	Monat	August

Grabow
8.08.	Dorffest
Das Dorffest in Grabow beginnt in diesem Jahr mit einem 
Umzug durchs Dorf. Um 11.30 Uhr ist Treffpunkt an der 
Friedenseiche (Einfahrt in die Dorfstraße). Dabei wird uns die 
Blaskapelle aus Mirow begleiten und anschließend auf dem 
Festplatz noch ein stimmungsvolles Konzert bieten. Auch für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. So braucht sich niemand zu 
Hause an den Herd stellen, sondern kann zusammen mit uns 
Mittag essen! Am Nachmittag erwartet uns ein vielfältiges 
Programm für Groß und Klein. Unsere Fußballknirpse kom-
men um 13.30 Uhr genauso zum Zug, wie die Schüler der 
Musikschule Fröhlich. Sie werden ab 14.15 Uhr ihr Können 
präsentieren und anschließend gemeinsam mit uns singen. 
Wer wissen will, was noch alles in Grabow los ist, kommt 
vorbei und schaut es sich an oder macht mit.
Am Abend sind alle Grabower und Gäste zum traditionellen 
Dorftanz eingeladen.
Beginn: ca. �0.00 Uhr
Auf einen schönen Tag freuen sich die Organisatoren des 
Dorffestes.

Horst
01.08.	Volleyballturnier	
Um 9.00 Uhr beginnen die Spiele, und am Abend ist ein 
Dorffest mit Tanz.

Herzsprung
21.08.	Freilichtkino	auf	der	Freilichtbühne

Jabel
29.08.	Dorffest
Um 13.00 Uhr beginnt das Dorffest am �9.08.�009 mit 
einem Fußballturnier. Anschließend gibt es Kaffee, Kuchen 
und viel Unterhaltung. Das traditionelle Seifenkistenrennen 
und viele Spiele für Kinder werden den Nachmittag ausfüllen 
und Spaß für Groß und Klein bringen.  Am Abend sind alle 
zum Tanz mit der Gruppe „Smaragd“ im Festzelt geladen. 
Interessenten die am Seifenkistenrennen teilnehmen möch-
ten, melden sich bitte bei Herrn Wehland Tel.-Nr. 0173-
�0790�0

Liebenthal
15.	–	16.08	Dorffest
Das diesjährige Dorffest wollen wir mit einer Kaffe- und 
Kuchentafel um 15.00 Uhr beginnen. Am Nachmittag wer-
den verschiedene Spiele für Groß und Klein angeboten.
Der Tanzabend beginnt um 19.30 Uhr in der Scheune.
Am Sonntag gegen 10.00 Uhr sind alle zu einem Frühschop-
pen mit Musik ganz herzlich eingeladen. 

Maulbeerwalde
22.08.	Erntefest	mit	Umzug
Mit einem Ernteumzug wollen wir um 13.00 Uhr das Erntefest 
beginnen. Anschließend wird Kaffee und Kuchen gereicht. 
Der Erntetanz beginnt um �0.00 Uhr. 

Wernikow
15.08.	Rockkonzert
Auch in diesem Jahr geht es auf der Wernikower Festwiese 
wieder rockig zu. 8 Bands werden an diesem Abend für 
Musik und Unterhaltung im Festzelt sorgen. Auch die Wer-
nikower Dompfaffen stehen auf dem Programm.
Beginn ist gegen 17.00 Uhr, Eintritt pro Person 4,00 €.

Wittstock
�8.08. 58. Reit-, Spring- und Fahrturnier in Freyenstein
�8.08. 10. Sagenhafter Abendspaziergang / �1.00 Uhr 
�9.08. Roland Kaiser – Sommernachtstanz
�9.08. 10. Orchesterfestival und Nachbarschaftstreffen

30	Jahre	Konzerte	im	Kloster	Stift	zum	Heili-
gengrabe	
01.08.	Heiliggrabkapelle
„Maria.Magdalena.Maria“ mit Werken von Hildegard v. Bin-
gen, Alinso, Frescobaldi, Sances
08.08.	Heiliggrabkapelle
Brahms und seine Zeitgenossen – Musik und Dialog
15.08.	Stiftskirche
Orgelserenade – Orgelmusik und Geschichten rund um die 
Orgel
22.08.	Stiftskirche
Posaunenmusik aus verschiedenen Jahrhunderten
29.08.	Stiftskirche
Chorkonzert – Abendglocken
Populäre romantische Chormusik zur Abendstunde von 
Verdi, Bortnjanski, Schubert, Mendelssohn, Brahms u.a.

Vorankündigung	September
Blumenthal
Für	nicht	mehr	ganz	junge	Autofahrer…
Aufgrund der fortschreitenden Entwicklung im Straßen-
verkehr und mit Blick auf erhebliche Veränderungen von 
Rechtsvorschriften rund um den Verkehr haben sich die 
Gemeinde Heiligengrabe und der ADAC Berlin-Brandenburg 
entschlossen, im März eine 4-teilige Veranstaltungsreihe 
„Mobil-Sicher-50+“	durchzuführen.
Die Veranstaltungen sind für älterwerdende und nicht mehr 
ganz junge Autofahrer sicher von Interesse.
Zeitnah werden aktuelle Änderungen von Vorschriften sowie 
Neuregelungen zum Straßenverkehr besprochen. Auch der 
Bereich Kfz-Technik kommt nicht zu kurz.
Im Zusammenhang damit geht es um Denkanstöße zu rich-
tigem Verhalten hinter dem Lenkrad.
Die aufeinander aufbauenden Veranstaltungen finden

ab	1.	September	2009	immer	dienstags	um	14.00	Uhr
im Gemeinderaum (Schule) Heiligengrabe OT Blumenthal 
statt. 
Termine: 01.09.�009, 08.09.�009, 15.09.�009 und 
��.09.�009
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Auf Wunsch wird ein Zertifikat ausgestellt.
Interessenten aus anderen Ortsteilen sind ebenfalls herzlich 
willkommen. 

Paul-Norbert Bergmann

Dahlhausen
September											Spinnen	ist	lernbar!
Ich biete ab Mitte September in Dahlhausen noch � freie 
Kursplätze an. Ein Kurs dauert ca. 10 – 1� Abende, die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Wochentage an denen der 
Kurs stattfindet ist noch offen und hängt von den Teilneh-
mern ab. Spinnräder können ausgeliehen werden und das 
Ergebnis des Kursen ist die Herstellung selbstgesponnener 
Wolle. Interessenten melden sich bitte ab �5.08.�009 bei 
Frau Doll.
Tel. 033984 - 70668
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Der Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe und die Ortsvorsteher der 
Ortsteile gratulieren allen Rentnern, die in diesem Monat Geburtstag haben, 
recht herzlich.

Geburtstagsgrüße	für	den	Monat	

August
Blandikow
07.08. Inge Popko zum 63. Geburtstag
08.08.  Rosemarie Pade  zum 70. Geburtstag
11.08.  Elsa Gartemann  zum 78. Geburtstag

Blesendorf
�9.08.  Dieter Döhring  zum 71. Geburtstag

Blumenthal
05.08. Hannelore Altenburg  
  zum 69. Geburtstag
08.08.  Anneliese Jedecke   
  zum 73. Geburtstag
10.08.  Brigitte Pöhlchen  zum 69. Geburtstag
11.08.  Gerda Kenzler  zum 74. Geburtstag
1�.08.  Wilma Fechner  zum 71. Geburtstag
1�.08.  Jutta Lindemann  zum 69. Geburtstag
�0.08.  Gotthilf Scheid  zum 66. Geburtstag
�1.08.  Ingeborg Görke  zum 73. Geburtstag
�4.08.  Julius Pachal  zum 7�. Geburtstag
�6.08.  Erhard Winkel  zum 74. Geburtstag
31.08.  Christel Goletz  zum 69. Geburtstag

Grabow	bei	Blumenthal
04.08.  Margarete Ramin zum 73. Geburtstag
07.08.  Horst Nehring  zum 68. Geburtstag
08.08.  Helga Schmidt  zum 70. Geburtstag     
16.08.  Helga Schumacher   
  zum 78. Geburtstag    
18.08.  Siegfried Fülbier  zum 65. Geburtstag
�5.08.  Werner Goldmann   
  zum 66. Geburtstag
�8.08.  Karl-Heinz Willnat   
  zum 65. Geburtstag     

Heiligengrabe
01.08.  Heinrich Haas  zum 78. Geburtstag
0�.08.  Christine Schulze  
  zum 69. Geburtstag     
10.08.  Wolfgang Grebbin   
  zum 75. Geburtstag

14.08.  Heinrich Gertz  zum 87. Geburtstag     
16.08. Elisabeth Seifert zum 66. Geburtstag
18.08. Marianne Trockenbrodt   
  zum 76. Geburtstag    
�0.08.  Willi Schmidt  zum 79. Geburtstag
�4.08.  Maria Schiewe  zum 75. Geburtstag
�4.08. Rupert Wanger zum 90. Geburtstag

Herzsprung
05.08.  Martha Frieske  zum 76. Geburtstag
13.08. Günther Best zum 71. Geburtstag
31.08. Ilse Warminski zum 75. Geburtstag

Jabel
14.08. Ingeborg Bröcker  zum 75. Geburtstag 
30.08.  Dorothea Ziegler  zum 73. Geburtstag    

Königsberg
01.08.  Rita Krüger  zum 7�. Geburtstag
04.08.  Hildegard Poggenseier   
  zum 87. Geburtstag
15.08.  Sophie Redlin  zum 81. Geburtstag
�0.08.  Erika Jennrich  zum 83. Geburtstag
�1.08.  Hildegard Ulitzsch   
  zum 71. Geburtstag

Liebenthal
��.08. Paul Dittmann zum 71. Geburtstag
�5.08. Bärbel Klinger zum 60. Geburtstag

Maulbeerwalde
�7.08. Erika Stermoljan zum 63. Geburtstag

Papenbruch
01.08.  Erich Genz  zum 73. Geburtstag
0�.08.  Gisela Rhinow  zum 7�. Geburtstag
30.08.  Rolf Kirchner  zum 75. Geburtstag     

Rosenwinkel
17.08.  Fritz Schulz  zum 79. Geburtstag

Wernikow
01.08.  Günther Wiedebusch   
  zum 84. Geburtstag
0�.08.  Karl-Heinz Stark  zum 88. Geburtstag   
17.08.  Edeltraut Franke  zum 8�. Geburtstag   
�9.08.  Waltraud Kohlmetz   
  zum 71. Geburtstag   

Zaatzke
01.08.  Elfriede Dreyer  zum 84. Geburtstag
07.08. Herbert Blumberg  
  zum 68. Geburtstag
11.08.  Elfriede Zimmermann   
  zum 66. Geburtstag
13.08.  Gundula Schmidt  zum 67. Geburtstag
14.08.  Edeltraud Dahlke  zum 68. Geburtstag
16.08.  Elsbeth Bork  zum 86. Geburtstag     
17.08.  Marga Baus  zum 70. Geburtstag  
19.04. Manfred Pilgrim zum 67. Geburtstag   
31.08.  Ingrid Blüschke zum 66. Geburtstag

(Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der An-
gaben übernehmen wir keine Gewähr.)

Heiligengrabe
03.09.-07.09.	Indian	Spirit	-	Open	Air	Festival
Das internationale Musikfestival wird auf der Gemarkung 
Heiligengrabe in Richtung Wilmersdorf stattfinden. Es wer-
den Besucher und DJs aus verschiedenen Ländern erwartet. 
Neugierige und Musikfans aus dem Ortsteil Heiligengrabe 
können unter Vorlage des Personalausweises kostenlos und 
aus allen anderen Ortsteilen und Gemeindeteilen zum Preis 
von �0,00 € das Open Air Festival besuchen.

Zaatzke
05.09.	Erntefest
Auch im Jahr �009 werden die Einwohner und Gäste  der 
Orte Zaatzke, Glienicke und Volkwig ein zünftiges Erntefest 
feiern. 
Zum traditionelle Umzug mit den geschmückten Ernte-
wagen am Samstag, dem 05.09.�009, wird um 13.00 Uhr 
vom Sportplatz in Zaatzke aus gestartet. Nachdem der Zug 
zunächst den Glienickern seine Aufwartung macht, wird er 
dann auf traditioneller Route durch Zaatzke geführt. 

Danach erwartet die Zaatzker und ihre Gäste die festlich 
geschmückte Insel mit einer Vielzahl von Aktivitäten. 
Ab 15.00 Uhr wird ein Blasorchester aus Neustadt/Wuster-
hausen für die angemessene Stimmung sorgen.
Auch in diesem Jahr werden eine Tombola, verschiedene 
Kinderbelustigungen, Wettnageln, Torwandschießen, Feu-
erwehrrundfahrten, Kutschfahrten und Ponyreiten durch-
geführt.
Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Neben der 
Kaffeetafel werden den verwöhnten Zaatzker Gaumen 
geräucherte Forellen, frisch gebackenes Wildschwein und 
anderes Gegrilltes angeboten.
Da können sich die Zaatzker, Glienicker, Volkwiger und ihre 
Gäste mit ausreichenden Energiereserven versorgen, um 
sich am Abend ab �0.00 Uhr auf der Insel in die eine oder 
andere Tanzrunde zu begeben.

Der Ortsbeirat

Papenbruch
05.09.	Sommergrillfest	–	Salsa	in	der	Scheune
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Dorfstraße 40 · 16909 Blandikow
Telefon 03 39 62-5 02 38 · Fax 80 89 25

✓ Sponsorenwerbung

✓ Vereinsnamen

✓ Logo-	& Namensgestaltung

✓ Fahrzeugbeschriftung

✓ Firmen-	& Bauschilder

WERBUNG

DRUCK

WERBUNG

DRUCK

FASHION & SPORTSWEAR

Wir haben für Jeden etwas dabei!Wir haben für Jeden etwas dabei!

Bis zu 50%
Heizkosten 
sparen

mit moderner Fassadendämmung von Caparol

Fragen Sie Ihren Fachbetrieb

16909 Jabel I Dorfstr. 21       
Tel./Fax 03394 / 40 28 54 I Funk 0173 / 2 07 90 20

✔ Malerarbeiten
✔ Bodenbelagarbeiten

✔ Eigene Rüstung
✔ Vollwärmeschutz

Mühlen- und  
Fischerfest
am Kattenstieg 

• Leckeres vom Back- und Räucherofen,
 Grill und Kessel
• Gesangsduo und Leierkastenmann
• Gruppenreservierung möglich
• Havelländer Blasmusik

Ob Sonnenschein, 
ob Regen oder Matsch
gemütlich ist's beim 

Kaffeeklatsch!

Pension & Gasthaus „Kattenstieg“

am 15. August 2009
ab 1000 Uhr

3.

Viele Überraschungen erwarten Sie!

Wir backen und räuchern Sa. und Feiertags ab 11.00 Uhr

www.kattenstieg.deTel. und Fax 033965/40215

25

Christiane & Karsten 
Schönhardt
Grabow, im Juli 2009

Es war großartig!

Hätten wir nicht so tolle Kinder, 
eine tolle Familie, nette Verwandte und gute Freunde, 

wäre unsere Feier nie so schön gewesen.

Für die Hilfe, die zahlreichen Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke zu unserer

danken wir von ganzem Herzen unseren  
Gästen, Nachbarn und Bekannten.

Besonderer Dank geht an das gesamte Team 
der Gaststätte „Meikel‘s Taverne“ 

und das Blumengeschäft Dunkelmann, 
an Frau Sieglinde und Ines v. d. Driesch, 

sowie an Thomas Höppner für die tolle Musik.

Silberhochzeit


